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Marktgemeinde Petzenkirchen 
BEZIRK MELK - LAND NIEDERÖSTERREICH                                  

A-3252 Petzenkirchen, Bergmann-Platz 2; Tel.: 07416/52109, Fax: Dw.14 

 
 

PROTOKOLL 
 

über die 
 

SITZUNG DES GEMEINDERATES 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

am Donnerstag, den 29. Juni 2017 

 
im Sitzungssaal der Marktgemeinde Petzenkirchen 

 
Beginn: 19.00 Uhr Ende: 20.00 Uhr 
 
Die Einladung erfolgte am 19.06., 20.06. und 21.06.2017 durch Einladungskurrende. 
 
Anwesend waren: 
 

Bürgermeisterin: Lisbeth Kern 
Vizebürgermeister: Harald Mixa 
 
 

Die Mitglieder des Gemeinderates: 
 

Gf.GR Josef Nestinger GR Isabella Rauner 
Gf.GR Heidemarie Wolf   GR Markus Raidl 
Gf.GR Anton Höllein GR Reinhard Sieder 
GR Ilse Mayr GR Wolfgang Braunauer 
GR Marion Holzer GR Franz Mayrhofer 
GR Dr. Günther Sidl   GR Jürgen Strohmar 
GR Rene Irk GR Gabriela Moser 
  
Entschuldigt waren:  

Gf.GR Manfred Buchberger  GR Roman Willatschek 
GR Daniel Handlhofer    
 
Außerdem anwesend war: 

Herr Manfred Hackl 
 
Nicht entschuldigt war: 
---  
 
VORSITZENDE:  Bürgermeisterin Lisbeth Kern 

 
Die Sitzung war beschlussfähig.  Die Sitzung war öffentlich. 
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Tagesordnung 
 

1.  Genehmigung des Protokolls vom 02.03.2017 

2.  Bericht des Prüfungsausschusses 

3.  1. Nachtragsvoranschlag 2017 

4.  Wirtschaftsweg - Übernahme 

5.  Straßenbezeichnungen 

6.  Friedhofsparkplatz - Kostenübernahme 

7.  Straßenablaufreinigung - Auftragsvergabe 

8.  Garagentore für Bauhof - Ankauf 

9.  Asphaltierung Getreidegasse - Grundsatzbeschluss 

10.  Auflassung von Eisenbahnkreuzungen 

11.  Subvention - Pfarramt Petzenkirchen 

12.  Subvention - Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein 

13.  Subvention - Kindertheater 

14.  Berichte der Bürgermeisterin 

15.  Personelles - NICHT ÖFFENTLICH 

 
Frau Bürgermeister Lisbeth Kern begrüßt die Anwesenden und eröffnet nach 
Feststellung der Beschlussfähigkeit um 19.00 Uhr die Sitzung. 
 
 
TOP 1:  Genehmigung des Protokolls vom 02.03.2017 
 
Die Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll der letzten Sitzung 
keine Einwände erhoben wurden. Das Sitzungsprotokoll gilt daher als genehmigt. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 2:  Bericht des Prüfungsausschusses 
 
Die Vorsitzende erteilt dem Mitglied des Prüfungsausschusses, Herrn GR Reinhard 
Sieder, das Wort. Er bringt dem Gemeinderat den schriftlichen Bericht über das 
Ergebnis der letzten Gebarungsprüfung vom 23. Mai 2017 zur Kenntnis. Der 
Gemeinderat nimmt den Bericht einstimmig zur Kenntnis.  
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TOP 3:  1. Nachtragsvoranschlag 2017 

 
Der 1. Nachtragsvoranschlag 2017 lag in der Zeit von 13. bis 27. Juni 2017 im 
Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Es wurden keine Stellungnahmen 
eingebracht.  
Der ordentliche Haushalt weist Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von zusätzlich 
EUR 419.000,00, insgesamt EUR 2.944.200,00, auf.  
Im außerordentlichen Haushalt werden Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von  
zusätzlich EUR 362.600,00, insgesamt von EUR 773.800,00, veranschlagt.  
 
Antrag der Bürgermeisterin:    
Der Gemeinderat möge den vorliegenden Entwurf des 1. Nachtragsvoranschlages 
2017 beschließen. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 4:  Wirtschaftsweg - Übernahme 
 
Nahe der Kornfeldstraße wird im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Wieselburg ein 
Regenwassersammelbecken für die Umfahrung errichtet. Die Zufahrt soll über die 
Kornfeldstraße erfolgen. Dazu wird vom Errichter der Umfahrung ein Wirtschaftsweg 
hergestellt. Der Wegteil in Petzenkirchen mit einer Länge von rund 30 m führt vom 
derzeitigen Ende der Kornfeldstraße nahe der Kanal-Pumpstation in süd-westliche 
Richtung entlang der Eisenbahntrasse zum Becken. Vom Amt der NÖ 
Landesregierung wurde um Übernahme des Weges ersucht. 
 
Antrag der Bürgermeisterin:  
Der im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Petzenkirchen liegende Wegteil mit 
einer Länge von rund 30 m vom derzeitigen Ende der Kornfeldstraße nahe der 
Kanal-Pumpstation in süd-westliche Richtung entlang der Eisenbahntrasse zum 
Becken führend (im südlichen Bereich der Parzelle 444/2, KG Petzenkirchen, 
liegend) soll nach Errichtung samt Straßenausrüstung in die Instandhaltung und 
Verwaltung und somit in das Eigentum der Marktgemeinde Petzenkirchen 
übernommen werden. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 5:  Straßenbezeichnungen 

 
Für die Zufahrt vom Mitterweg zum neu errichteten Gebäude der 
Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen soll eine Straßenbezeichnung gefunden 
werden. 
Für die Straße zum Werksgelände der Firma Haubis GmbH, Kaiserstraße 8, 3252 
Petzenkirchen, aus dem Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Wieselburg kommend 
soll eine Straßenbezeichnung gefunden werden. Für den in der Nachbargemeinde 
liegenden Straßenteil wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 22. März 2017 die 
Straßenbezeichnung „Bäckerstraße“ vergeben. 
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Antrag der Bürgermeisterin:   
Gemäß § 31 Abs. 3 der NÖ Bauordnung 2014, in der derzeit geltenden Fassung, 
wird die Zufahrt vom Mitterweg zum neu errichteten Gebäude der 
Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen (Parzelle 299/5, KG Petzenkirchen) als 
Verkehrsfläche wie folgt bezeichnet: Fritz Potzmader-Gasse 
 
Gemäß § 31 Abs. 3 der NÖ Bauordnung 2014, in der derzeit geltenden Fassung, 
wird die Straße zum Werksgelände der Firma Haubis GmbH, Kaiserstraße 8, 3252 
Petzenkirchen, aus dem Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Wieselburg kommend 
(Parzelle 697/5, KG Petzenkirchen) als Verkehrsfläche wie folgt bezeichnet: 
Bäckerstraße 
 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 6:  Friedhofsparkplatz - Kostenübernahme 

 
In der Sitzung des Friedhofsausschusses vom 27. Februar 2017 wurde beschlossen, 
dass der Friedhofsparkplatz wegen der Matschbildung bei Feuchtigkeit asphaltiert 
und ein Regenablaufsystem errichtet werden soll. Dabei soll auch eine Schotterbucht 
neben der Müllbucht errichtet werden. Die Firmen Rauner GmbH, 3252 
Petzenkirchen, und Porr Bau GmbH, 3500 Krems, sollten zur Angebotslegung 
eingeladen und der Auftrag nach positiven Gemeinderatsbeschlüssen an den 
Billigstbieter vergeben werden. Die Kosten für dieses Vorhaben sind von den 
Gemeinden Petzenkirchen und Bergland jeweils zur Hälfte zu tragen. Die 
Straßenbeleuchtung soll von der Marktgemeinde Petzenkirchen errichtet werden. 
Von den genannten Firmen wurden Angebote eingeholt. Billigstbieter mit einer 
Gesamtsumme von EUR 75.586,45 (inkl. 20 % USt., Abrechnung nach tatsächlichem 
Aufwand) ist die Firma Porr Bau GmbH, Hafenstraße 64, 3500 Krems. Durch die 
Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand wird eine vorläufige Gesamtkostensumme 
von EUR 80.000,00 angenommen. 
 
Antrag der Bürgermeisterin:   
Die Firma Porr Bau GmbH, Hafenstraße 64, 3500 Krems, soll mit den Arbeiten 
gemäß dem Angebot Nr. 627/2017 vom 2. Juni 2017 zum Gesamtpreis von  
EUR 75.586,45 (inkl. 20 % USt., Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand) 
beauftragt werden. 
Die Kosten für das Vorhaben „Friedhofsparkplatz“ der Friedhofsverwaltung 
Petzenkirchen Bergland werden seitens der Marktgemeinde Petzenkirchen zur Hälfte 
übernommen. 
Zur Vorfinanzierung wird der vorläufige Hälftebetrag in Höhe von EUR 40.000,00 auf 
das Konto der Friedhofsverwaltung Petzenkirchen Bergland überwiesen. Die 
Abrechnung durch die Friedhofsverwaltung erfolgt nach Fertigstellung des 
Vorhabens.  
Die Kosten für die Straßenbeleuchtung für den Friedhofsparkplatz sollen 
übernommen werden. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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TOP 7:  Straßenablaufreinigung - Auftragsvergabe 

 
Zur Sicherstellung eines uneingeschränkten Abflusses von Niederschlagswässern 
soll die Reinigung der Straßenabläufe im gesamten Gemeindegebiet vergeben 
werden. Die Reinigung soll durch Entleerung der Eimer und mittels 
Saughochdruckwagen erfolgen.  
 
Antrag der Bürgermeisterin:  
Die Firma Rudolf Haubenberger GmbH, Oberegging 12, 3254 Bergland, soll mit der 
Reinigung der Kanaleinlaufgitter und Rigole im Gemeindegebiet der Marktgemeinde 
Petzenkirchen gemäß dem Angebot Nr. 16469 vom 28. Juni 2017 zum Preis von 
EUR 3.519,50 (exkl. 20 % USt., Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand) 
beauftragt werden.  
 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 8:  Garagentore für Bauhof - Ankauf 
 
Wegen des schlechten Zustandes der Garagentore im Bauhof sollen zwei neue 
Deckensektionaltore (1 x mit Tür, 1 x ohne Tür) mit Antrieb gekauft werden.  
 
Antrag der Bürgermeisterin:  
Der Auftrag soll an das Raiffeisen Lagerhaus, Steghofweg 1, 3243 St. Leonhard am 
Forst, gemäß dem Angebot Nr. 512-7379/2017-0 vom 29. Mai 2017 (Hörmann 
Austria GmbH) zum Preis von EUR 7.490,34 (inkl. 20 % USt., zugestellt, montiert,  
3 % Skonto bereits berücksichtigt, Farbe: RAL 8028 terrabraun) vergeben werden. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 9:  Asphaltierung Getreidegasse - Grundsatzbeschluss 

 
Das Gebäude für das betreubare Wohnen wird Anfang 2018 fertiggestellt. Wegen 
dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen soll die Asphaltierung der Getreidegasse 
erfolgen. 
 
Antrag der Bürgermeisterin:  
Es soll der Grundsatzbeschluss gefasst werden, die Getreidegasse von der Firma 
Porr Bau GmbH, Hafenstraße 64, 3500 Krems, zu den Preisen wie für die 
Friedhofgasse asphaltieren zu lassen. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 10:  Auflassung von Eisenbahnkreuzungen 
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Von der ÖBB Infrastruktur AG wurde vorgebracht, dass auf Grundlage der 
Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 alle bestehenden öffentlichen Eisenbahn-
kreuzungen (und in weiterer Folge voraussichtlich auch alle nicht öffentlichen 
Eisenbahnübergänge) in den kommenden Jahren neu verhandelt und großteils an 
die neuen Sicherheitsstandards angepasst werden müssen und es wurde am 3. April 
2017 eine Machbarkeitsstudie (Plandarstellung der Schneider Consult Ziviltechniker 
GmbH, Gzl.: 16038 vom 4. April 2017) betreffend der Eisenbahnkreuzungen in 
Petzenkirchen vorgestellt.  
Darin wird vorgeschlagen, die Bahnübergänge bei km 10,349 (Kornfeldstraße) und 
bei km 9,202 (Bauhof) auf zu lassen.  
Zwischen den Übergängen bei km 8,789 (Schotterwerk) und km 9,202 soll die 
Errichtung eines neuen Überganges als Ersatz für die beiden genannten bei 
gleichzeitiger Errichtung eines Parallelweges süd-östlich der Bahntrasse geprüft 
werden. Sollte dies nicht möglich sein, so wäre eine technische Sicherung des 
Überganges bei km 8,789 und die Errichtung eines Parallelweges süd-östlich der 
Bahntrasse sowie von Rechts- und Linksabbiegerstreifen an der L96 (Wiener Straße) 
vorgesehen. 
 
Antrag der Bürgermeisterin:  
Seitens der Marktgemeinde Petzenkirchen soll zur beschriebenen 
Machbarkeitsstudie wie folgt Stellung genommen werden: 
1.) 
Die Auflassungen der Eisenbahnkreuzungen bei km 8,789 und km 9,202 können 
befürwortet werden, wenn zwischen diesen ein neuer Übergang mit Sicherung durch 
Lichtzeichen und Schranken im Nahbereich der derzeitigen Siedlungsgrenze 
(Bereich auf der Länge der Parzelle 107/1) und eine asphaltierte Straße mit einer 
Mindestbreite von 6 m süd-östlich der Bahntrasse zwischen km 8,789 und km 9,202 
jeweils auf volle Kostentragung durch die ÖBB errichtet werden. 
2.)  
Eine Beschränkung der Eisenbahnkreuzung bei km 10.349 auf Fußgänger- und 
Radfahrverkehr kann bei voller Kostentragung aller erforderlichen Maßnahmen durch 
die ÖBB befürwortet werden. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 11:  Subvention - Pfarramt Petzenkirchen 

 
Vom Pfarramt Petzenkirchen wurde mit Schreiben vom 6. März 2017 um einen 
Zuschuss für den Ankauf eines neuen Kerzenständers für elektrische Opferlichter 
angesucht. Die Umstellung auf elektrische Lichter ist wegen der Verrußung 
erforderlich. Die Kostenteilung wurde zu jeweils einem Drittel für das Pfarramt, die 
Gemeinde Bergland und die Marktgemeinde Petzenkirchen vorgeschlagen. Mit 
Schreiben vom 6. April 2017 wurde die Rechnung zum Gesamtpreis von EUR 
2.388,00 vorgelegt.  
 
Antrag der Bürgermeisterin:  
Dem Pfarramt Petzenkirchen, Kirchenplatz 1, 3252 Petzenkirchen, soll für den 
Ankauf eines Kerzenständers für elektrische Opferlichter eine Subvention in Höhe 
von EUR 796,00 gewährt werden. 
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Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 12:  Subvention - Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein 
 
Vom Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Petzenkirchen Bergland wurde 
mit Schreiben vom 7. Juni 2017 um Subvention in Höhe der Aufschließungsabgabe 
und der Anschlussgebühren für Wasser und Kanal für das Grundstück 660/5 
(Feldgasse 8), KG Petzenkirchen, angesucht. Der FVV hat dieses Grundstück 
gekauft und beabsichtigt die Errichtung einer überdachten Abstellfläche und eines 
Lagerraumes. Die Einreichung des Bauprojektes bei der Baubehörde ist bereits 
erfolgt. Nach derzeitiger Berechnung würden folgende Abgaben anfallen: 
Aufschließungsabgabe: EUR 15.909,90 (keine USt.); Wasseranschlussabgabe: EUR 
749,83 (inkl. 10 % USt.); Kanalanschlussabgabe: EUR 1.268,93 (inkl. 10 % USt.) 
 
Antrag der Bürgermeisterin:  
Dem Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Petzenkirchen Bergland, 3252 
Petzenkirchen, soll bei Errichtung einer überdachten Abstellfläche und eines 
Lagerraumes auf dem Grundstück 660/5 (Feldgasse 8), KG Petzenkirchen, wie 
bereits bei der Baubehörde eingereicht, eine Subvention in Höhe der anfallenden 
Abgaben für Aufschließung, Wasser- und Kanalanschluss gewährt werden. Die 
Subvention wird nach Anfall mit der jeweiligen Abgabe verrechnet. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 13:  Subvention - Kindertheater 
 
Frau Anna Fitzthum, 3254 Bergland, hat mit Schreiben vom 8. März 2017 um 
Befreiung von der Lustbarkeitsabgabe der Theatergruppe Umuakn für die Vorführung 
„Bauchkribbeln in Andershausen“ vom 2. Februar 2017 angesucht. Die 
Lustbarkeitsabgabe für 100 verkaufte Eintrittskarten zu EUR 5,20 in der Höhe  
EUR 130,00 wurde bereits vorgeschrieben und bezahlt. 
 
Antrag der Bürgermeisterin:  
Die bezeichnete Veranstaltung soll nicht von der Lustbarkeitsabgabe befreit werden, 
weil für Vereine bzw. Theatergruppen ohne direkten Bezug zu unserer Gemeinde 
keine Befreiung vorgesehen ist.  
 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
Der TOP 15 wird von der Bürgermeisterin vorgezogen. 
 
 
TOP 15:  Personelles - unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
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TOP 14:  Berichte der Bürgermeisterin 

 

 Der Strategieplan der Kleinregion für die Jahre 2016 bis 2020 wurde in der 
Sitzung vom 14. März 2017 erstellt und an die Gemeinderäte gesendet. 

 Ab Mitte November 2017 soll ein Inregion-Taxi angeboten werden. Eine Fahrt 
innerhalb der Region wird EUR 2,00 kosten. Eine Fahrt zum Bahnhof Ybbs-
Kemmelbach wird EUR 4,00 kosten. Für Kinder bis zum 6. Lebensjahr ist nichts 
zu bezahlen. Die Fahrt erfolgt nach Anruf von Adresse zu Adresse. Die 
restlichen Kosten werden von den beteiligten Gemeinden wie folgt getragen: 
Wieselburg 40 %, Wieselburg-Land 20 %, Bergland 20 %, Petzenkirchen 20 % 

 Die Bürgermeisterin bedankt sich für die Mithilfe beim Jubiläumsfest. 

 Die Partnergemeinde hat zum Fest anlässlich der 35-jährigen Partnerschaft 
von 5. bis 7. Oktober 2018 eingeladen.  

 Der Wanderweg entlang der Erlauf musste wegen stark umsturzgefährdeter 
Bäume gesperrt werden. Das Gutachten der Baumprüfung wurde den 
Grundbesitzern übergeben.  

 Am heurigen Kirtag wird die Fahrzeugweihe für 3 neue Fahrzeuge des Roten 
Kreuzes stattfinden. Die Firma Haubis GmbH hat die Patenschaft für 1 
Fahrzeug übernommen. 

 Mit Herrn Eßmeister hat eine Besprechung über die neue Situation für das 
Schienenradl stattgefunden. Nach derzeitigem Stand wird die Einstiegsstelle an 
die Gemeindegrenze in Wieselburg nahe der Wieselburger Straße verlegt.  

 Von der ÖBK Hundeschule Wieselburg wurde mit Schreiben vom 16. Juni 2017 
ein Antrag auf Umwidmung der Parzellen 241 und 242 der KG Petzenkirchen 
von Grünland auf Grünland-Sport eingebracht. 

 Die Bürgermeisterin befragt GR Mayrhofer wegen des angeforderten 
Angebotes für eine Fahrradüberdachung am Bergmann-Platz von der Firma 
Wagner aus Bergland. 

 
Frau Bürgermeister Lisbeth Kern dankt den Damen und Herren des Gemeinderates 
für die Mitarbeit und schließt um 20.00 Uhr die Sitzung. 
 
 Der Schriftführer:  Die Bürgermeisterin: 
 
 
 
 Manfred Hackl Lisbeth Kern 
 
 
 Für die SPÖ-Fraktion:  Für die ÖVP-Fraktion: 
 
 
 
 Gf.GR Heidemarie Wolf  GF.GR Anton Höllein 
 
 

Für die FPÖ-Fraktion: 
 
 
 

GR Daniel Handlhofer 


